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dcr Abgeordnctcn Mag. Praxmarcr 

und Kollegen 

an dcn Bundeskanzler *) 

bctreffend Artikel 8 B-VG 

ANFRAGE 

Gemäß Artikel 8 B- VG ist die deutsche Sprache, unbeschadct der den sprachlichen 

Minderhciten bundesgesetzlich cingcräumten Rechte, die Staatssprachc der Republik. 

Gemjl3 Artikel 1 H B- VG Jarf weitcrs die gesamte staatliche Verwaltung nur auf Grund der 

Gesetze ausgeübt werden. 

(n behördlichen Schriftstücken wird zunehmend eine andere Sprache verwendet. Beispielhaft 

seien in diesem Zusammenhang Begriffe wie "Botschafterinnen, Kandidatinnen, KollegInnen" 

u.a. erwähnt. 

Es ist nicht feststellbar. um wclchc Sprache es sich dabei handelt. Mutmaßungen gehen in die 

Richtung von "linkisch" bis "kryptokommunistisch". 

In diescm Zusammenhang richtcn dic unterfertigten Abgeordneten an dcn Bundeskanzler 

. f~I~cndc 

ANFRAGE: 

1) Wird in Ihrem Ressort dicsc seltsamc Ausdrucksweise verwcndet? 

2) Wcnn ja. auf wclcher \'crfassungsgesetzlichcn bzw. cinfachgesctzlichcn Grundlagc? 

3) Wcnn es keine \crfassungsgesctzlichc bzw. cinfachgesetzliche Grundlage gibt, sind Sie 

bcreit. cinc solchc Praxis sofort abzustcllen? 

.+) Welchc Gründe stchcn gcgebcncnf:.dls cincr Schrcibwcisc. z.B. BotschJfterinncn und 

Botschaftcr. KJndic!Jtinncl1 und Kandidal~n. hzw. Kolleginncn und Kollescn ctc. in Ihrem 

Rcssort cntgcgen? 

Wien, den 23. Juni 1995 

[pe 1 04\bvgdcUIS.t.'\l 

*) erging auch an alle anderen Mi tglieder der Bundesregierung 
Von der Vervielfältigung und Verteilung dieser - inhaltlich identischen - Anfragen wurde 
im Sinne des § 23 Abs. 2 GO-NR Abstand genommen. 
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